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PE RSÖN LI CH

Ein ZBV Mitglied stellt sich vor!
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Betrieb:
Wo liegen die Stärken Ihres  
Betriebes?
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Was sind Ihre betrieblichen 
Herausforderungen der nächsten  
Monate/Jahre?
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Wie präsentiert sich Ihr Betrieb in  
10 Jahren?
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Agrarpolitik/Politik:
Wie beurteilen Sie die aktuelle  
Agrarpolitik?
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Was beschäftigt Sie politisch am meisten?
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Persönliches:
Welches sind Ihre Hobbys?
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In welchen Funktionen engagieren Sie  
sich ausserhalb Ihres Betriebes?
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AGRISANO

Strolchenfahrt:  
Wer haftet bei einem Unfall?
Welche versicherungstechnischen 
Fragen stellen sich, wenn der 
16-jährige Sohn das Auto seines 
Vaters für eine Spritztour ent-
wendet und einen Unfall verur-
sacht?

Beat Nebiker

Es handelt sich in diesem Fall um eine 
sogenannte Strolchenfahrt. Gemäss 
Strassenverkehrsgesetz Art. 75 haftet 
der Sohn wie ein Fahrzeughalter. Da-
neben bleibt aber auch die Haftung 
des Vaters als Fahrzeughalter beste-
hen. Dadurch wird sichergestellt, dass 
Dritte, die aufgrund einer Strolchen-
fahrt einen Personen- und/oder Sach-
schaden erleiden, ihre Schadenersatz-
ansprüche gegenüber dem Fahrzeug-
halter bzw. der Motorfahrzeughaft-
pflichtversicherung des Fahrzeug hal - 
ters (direktes Forderungsrecht) durch-
setzen können. 

Der Motorfahrzeughaftpflichtversi-
cherer wird jedoch vom Sohn die Rück-
zahlung der ganzen oder zumindest 
eines Teils der Schadensumme fordern 
(Regress). Falls der Sohn nicht über die 
notwendigen finanziellen Mittel ver-
fügt, wird eine Vereinbarung getrof-
fen, wonach beispielsweise ein Anteil 
seines monatlichen Lehrlingslohns für 
die Schuldentilgung verwendet wird, 
oder es wird ein Verlustschein ausge-
stellt, den der Sohn begleichen muss, 
wenn er in Zukunft einmal zu Geld 
kommt.

Auf den Vater als Fahrzeughalter 
kann die Motorfahrzeughaftpflicht-
versicherung jedoch nur Regress neh-
men, wenn ihn an der Entwendung 
des Motorfahrzeugs durch seinen 
Sohn eine Schuld trifft. Dies kann zum 
Beispiel dann der Fall sein, wenn der 
Vater die Autoschlüssel herumliegen 
oder im Zündschloss stecken lässt. 
Trifft den Vater jedoch keine Schuld, 

wird kein Regress auf ihn genommen 
und die Motorfahrzeughaftpflichtver-
sicherung darf ihm auch keinen Selbst-
behalt und Bonusverlust belasten.

Der Schaden am entwendeten Fahr-
zeug muss grundsätzlich vom Sohn 
übernommen werden. Falls für das be-
treffende Fahrzeug eine Vollkaskover-
sicherung besteht, wird diese den 
Schaden am Fahrzeug in der Regel 
nicht übernehmen, wenn der Sohn als 
Lenker des entwendeten Fahrzeugs 
keinen gültigen Führerschein besitzt.

Die landwirtschaftlichen Versiche-
rungsberatungsstellen, die den kanto-
nalen Bauernverbänden angegliedert 
sind, oder der Beratungsdienst der 
 Agrisano in Brugg sind Ihnen bei Fra-
gen gerne behilflich. –

Agrisano, Regionalstelle Zürich  
Telefon 044 217 77 55 
www.agrisano.ch

Historisches Holzerfest 
Weisslingen 3./4. Okt. 2015

Samstag, 3. Oktober
ab 10.00 Betrieb auf Festplatz 

(Waldschenke, Ausstellung)
 Brotstand der Landfrauen
11.00 Eröffnung, Apéro mit Gästen 

(Waldschenke) Ansprachen
ab 12.00 Mittagessen (Waldschenke)

Sonntag, 4. Oktober
09.30 Waldgottesdienst, 

anschliessend Betrieb auf 
Festplatz und in der Waldbar

ab 12.00 Mittagessen (Waldschenke)
18.00 Abschluss Holzerfest

ab 10.30 musikalische Unterhaltung

Samstag und Sonntag: 13.30 / 14.30 / 15.30 geführter Rundgang

Holzen mit alten Geräten wie anno dazumal, mit praktischen
Vorführungen ab 10.00 bis 18.00 auf 11 Arbeitsplätzen

Infos: 
www.weisslingen.ch/hvw
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Mit Bäumen zum Erfolg
Bäume in der Landschaft sind 
Sympathieträger und werden von 
allen Zürcher Landschaftsquali-
tätsprojekten (LQP) mit attrakti-
ven Beiträgen unterstützt.

Wenn der richtige Baum am richtigen 
Ort steht, kann über viele Jahre zusätzli-
che Wertschöpfung für Ihren Betrieb 
ent stehen. Mit einer Pflanzaktion unter-
stützt die IG Kulturlandschaft die Ziele 
der LQP. Es wird eine grosse Vielfalt an 
qualitativ hochwertigen Sorten und 
Arten zu günstigen Preisen angeboten.

Die im letzten Frühling durchge-
führte Aktion war sehr erfolgreich: Fast 
500 Bäume konnten im Kanton Zürich 
interessierten Bewirtschaftern abgege-
ben werden. Die Betriebe schätzten die 
reibungslose, einfache Abwicklung 
und die hohe Qualität des gelieferten 
Pflanzmaterials.

Die IG Kulturlandschaft wiederholt 
die Aktion und lädt alle Interessierten 
ein, das vielfältige und attraktive An-
gebot zu nutzen.
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Seit 2015 sind im Kanton Zürich flä-
chendeckend Landschaftsqualitätspro-
jekte eingeführt. Ein wichtiges Ziel 
aller Projekte ist die Pflanzung von 
Obst- und Feldbäumen. Neupflanzun-
gen von Hochstammobstbäumen wer-
den mit einem einmaligen Betrag von 
Fr. 140.– pro Baum unterstützt, Feld-
bäume mit Fr. 300.–. 

Nach der Anmeldung werden jährli-
che LQ-Beiträge von Fr. 10.– pro Hoch-
stamm-Obstbaum, resp. Fr. 30.– pro 
Feldbaum ausbezahlt, zusätzlich zu 
den Biodiversitäts- und Grundbeiträ-
gen. Für die Betriebe lohnt sich eine 

genaue Prüfung der Betriebssituation 
und es wird empfohlen, die Pflanzung 
mit dem Vernetzungsprojekt und den 
Fachstellen zu koordinieren.

���	�������������	�������
teilnehmen und günstig Bäume 
beziehen
Die IG Kulturlandschaft führt im Okto-
ber und November 2015 im Kanton Zü-
rich erneut mehrere regionale Pflanz-
aktionen durch. 

Dank einer engen Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Baumschulen kann 
fast jede gewünschte Sorte zu sehr at-
traktiven Preisen abgegeben wer den. Ge - 
wünschtes Pflanzmaterial wie Stamm-
schutz, Pfosten oder Wurzelschutzgitter 
kann mitbestellt werden. Die bestell-
ten Bäume werden an zen trale Orte in 
der Region zur Abholung geliefert. 

Besonders fördern möchte die IG alte, 
robuste, dem Standort angepasste Re-
gionalsorten. Bei jeder Verteilaktion wird 
den interessierten Landwirten zudem 
eine kostenlose Pflanz- und Baumschnitt-
demonstration angeboten. 

Weitere Informationen, Bestellformu-
lar und Sortenliste sowie Anforderun-
gen der LQP finden Sie unter www.ig-
kulturlandschaft.ch, sowie in der un-
tenstehenden Anzeige. –
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